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 Veröffentlicht am 11.12.1984

Norm

MRG §16 Abs1 Z3

Rechtssatz

Soweit das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht oder wenigstens (als Indiz) in einer Schutzzone liegt, hat der

Vermieter nicht nur darzutun, daß erhebliche Eigenmittel aufgewendet wurden, um das Gebäude zu erhalten, sondern

auch, daß aus Gründen des Denkmalschutzes oder der Stadtp8ege oder Ortsbildp8ege oder aus gleich wichtigen

Gründen ein ö:entliches Interesse an der Erhaltung konkret besteht. Es genügt nicht, daß eine Erhaltung der

Bausubstanz im Sinne der Altstadterhaltung nachgewiesen wird.
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